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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Testorf-Steinfort, wie sie der Anlage als Synopse vorliegt
               

Sachverhalt:
Mit Posteingang vom 6. Mai 2015 bemängelte die Untere Rechtsaufsichtsbehörde (URAB) 
beim Landkreis Nordwestmecklenburg die zur Genehmigung vorgelegte 2. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Testorf-Steinfort unter Versagung der 
Genehmigung. In der beiliegenden Synopse wurden die bemängelten Stellen überarbeitet. 

Da es sich bei den Beanstandungen nicht lediglich um redaktionelle Hinweise handelte, sind 
die vorgenommenen Änderungen durch die Gemeindevertretung zu beschließen.
        

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

        

Anlage/n:
- 2. Synopse zur 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Testorf-

Steinfort
- Kopie des Schreibens der URAB

        

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Synopse zum Entwurf der
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung

der Gemeinde Testorf-Steinfort
vom 

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 Satz 6 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.Juli 2011 (GVOBl. M-V, S. 777), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 4. Juni 2015 nachfolgende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
29.04.2014 erlassen:

Artikel 1
Änderung des § 5 der Hauptsatzung

§ 5 – Ausschüsse – wird wie folgt geändert neu gefasst:

(1) Es wird ein Hauptausschuss gebildet. Dem Hauptausschuss gehören neben dem 
Bürgermeister weitere 3 Mitglieder der Gemeindevertretung an. Stellvertretende 
Mitglieder werden nicht gewählt.

(2) Der Hauptausschuss nimmt die Aufgaben des Finanzausschusses und des 
Bauausschusses wahr. Dies sind im Einzelnen:

Für den Finanzausschuss: Haushalts- und Rechnungswesen
Steuern
Gebühren
Beiträge und sonstige Abgaben
Gemeindevermögen

Für den Bauausschuss: Wirtschafts- und 
Tourismusförderung
Straßenbauangelegenheiten
Bewirtschaftung kommunaler 
Liegenschaften
Umwelt- und Naturschutz
Landschaftspflege

(3) Dem Hauptausschuss wird die Befugnis übertragen, Entscheidungen zu 
treffen über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen im Sinne von § 44 Absatz 4 KV M-V ab einem Wert 
von 100 € bis zu einem Wert von 1.000 €.

(4) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.

(5) Zur örtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung als Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises nimmt die Gemeinde Testorf-Steinfort gemäß § 36 
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Artikel 3
Änderung des § 6 der Hauptsatzung

§ 6 – Wesentlichkeitsgrenzen der Haushaltswirtschaft – wird in Absatz 3 wie folgt 
neu gefasst:

(3) Nach § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik ist 

1. nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab 
von über 5.000 Euro durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch 
einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der 
Folgekosten die für (die hier versehentlich eingefügte Nr. 2 wurde entfernt) die 
Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln,

2. nach § 9 Absatz 1 Nr. 3 3 für die Veranschlagung von Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen bis zu 5.000 Euro abweichend von § 9 Absatz 2  
GemHVO-Doppik Nr. 1 als Mindestvoraussetzung eine Kostenschätzung 
vorzulegen.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 05.02.2015 außer Kraft.

Grevesmühlen, den 

Hans-Jürgen Vitense (Dienstsiegel)
Bürgermeister
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